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Abweisungeiner BeschwerdewegenBemessungder Nahrungs -oderGenuss - ¬
mittelagbabe durch den Verwaltungsgerichtshof .

In einem Kaffeehaus war vom Magistrat festgestellt wor - ¬
den ,dass für die Bemessung der Nahrungs -oder Genussmittelabgabe undder
Lustbarkeitsabgabe nicht alle an die Gäste verabfolgten Konsumationen

einbekannt und abgerechnet werden .Die Inhabarin des Kaffeehr seshat
gegen die amtlichen Bemessungendie Beschwerdean die Abgabenberufungs- ¬
kommission ergriffen .Diese Beschwerde ist von dr Abgabenberufungskommis - ¬
sion abgewiesen worden ,worauf die Partei gegen diese Entscheidung die
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof gerichtet hat .In dieser Be¬

schwerde ist ausgeführt worden ,dass es ungesetzlich sei ,die Lustbar¬
keitsabgabe und die Nahrungs . oderGenussmittelatgabe -diese imerhöhten
Ausmasse - schon von den Losungen für jene Konsumationen zu berechnen ,
die an Gäste während einer Stunde vor Konzertbeginn verabfolgt werden .

Im übrigen stimmen die Beobachtungen des Magistrates mit den Tatsachen
nicht überein und seien die Schätzungen fehlerhaft .

Der Verwaltungsgerichtshef hat nunmehr die Beschwerde

als unbegründet abgewiesen .In dem Erkenntnis wird ausgeführt ,dass die
Einbeziehungder Konsumationeneine Stunde vor Konzertbeginnindie
Lustbarkeitsabgabe und in die erhöhte Nahrungs -oder Genussmittalabgabe
im Gesetz begründet sei . Essollen nämlich von der Abrechnung die Ent¬

gelte von allen jenen Konsumationen erfasst werden ,die anlässlich der

Veranstaltung verabfolgt werden .Nun sei bekannt ,dass Konzertlokale schon
vor Beginn des Konzertes aufgesucht werden und dass auch schon Beginn

des Konzertes Konsumationenerfolgen .Es widerspreche daher nicht demSinn
des Gesetzes ,die Konsumationen ,die eine Stunde vor Konzertbeginn verab - ¬
folgt worden seien ,in die genannten Abgaben einzubeziehe n .Zur amtlichen

Bemessung sei die Behörde deshalb berechtigt,weil durch dasErgebnis
der Revision festgestellt worden sei ,dass die Bücher tatsächlich mangel¬
haft gewesen seien und nicht alle abgabepflichtigen Konsumationen ent - ¬

halten haben . Esliege im Wesen der amtlichen Bemessung ,dass ihr nicht
mehr die Aufzeichnungen der Geschäftsbücher zugrundezulegen seien ,son¬
dern dass die Behörde berechtigt sei ,den Umsatzschätzungsweise zuer¬

mitteln . - . —. - . - - - - . - . - ¬
DieSchneesäuberungsarbeiten .

In Fortsetzung der Schnee säuberungsarbeiten verwendete
heute der städtische Strassenpflegebetrieb 911 städtische Strassenarbei¬
ter und 9c0 Arbeitslose ,die für die Schneebeseitigung aufgenommen wor¬
den waren .Für die maschinelle Schreesäuberung und Schnesabfuhr wurden

automible Anstreumaschine ,14 Lastkraftwagenund99ein Autuschneepflug,1 /
Pferdefuhrwerke in den Dienst gestellt .
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